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RS OGH 1982/9/9 7Ob709/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1982

Norm

EO §381 Z2

Rechtssatz

Gefahr eines unwiederbringlichen Schadens, wenn dem aus der Wohnung verdrängten Mieter wegen Fehlens der zur

Bescha7ung eines vorübergehenden Ersatzes erforderlichen Mittel echte Obdachlosigkeit und damit gesundheitlicher

Schaden drohen.
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